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Beſchlagnahme von Brotgetreide und Mehl

Gicherſtellung von Fleiſchvorräten
Bekanntmachung über die Regelung des

Verkehrs mit Brotgetreide und Mehl
Vom 25 Januar 1915

Der Bundesrat hat auf Grund des S 3 des Geſetzes über die
Ermächtigung des Bundesrats zu wirtſchaftlichen Maßnahmen uſw
vom 4 Auguſt 1914 Reichsgeſetzbl S 327 folgende Verordnung
erlaſſen

J Beſchlagnahme
S 1 Mit dem Beginn des 1 Februar 1915 n die im Reiche

vorhandenen Vorräte von Weizen Dinkel und Soelz
Roggen allein oder mit anderer Frucht gemiſcht auch unge
droſchen für die Kriegs Getreide Geſellſchaft m b
H in Berlin die Vorräte von Weizen Roggen Hafer
und Gerſtenmehl für den Kommunalverband be
ſchlagnahmt in deſſen Bezirke ſie ſich befinden Mehlvor
räte die ſich zu dieſer Zeit auf dem Transport befinden ſind für
den Kommunalverband beſchlagnahmt in deſſen Bezirke ſie nach
beendetem Transport abgeliefert werden

s 2 Von der Beſchlagnahme werden nicht be
troffen

a Vorräte die im Eigentume des Reichs eines
Bundesſtaats oder Elſaß Lothringens insbeſondere im Eigentume
eines Militärfiskus der Marineverwaltung oder der Zentralſtelle
zur Beſchaffung der Heeresverpflegung in Berlin oder im Eigen
tume des Kommunalverhandes ſtehen in deſſen Bezirke ſie ſich
befinden

b Vorräte die im Eigentume der Kriegs Ge
treide Geſellſchaft m b S oder der Zentral Ein
kaufs Geſellſchaft m b H in Berlin ſtehen

Vorräte in gedroſchenem Getreide und an Mehl die zu
ſammen einen Doppelzentner nicht überſteigen

S 3 An den beſchlagnahmten Gegenſtänden dürfen Ver
änderungen nicht vorgenommen werden und rechtsgeſchäft
liche Verfügungen über ſie ſind nichtig ſoweit nicht in
den S8 4 22 etwas anderes beſtimmt iſt Jnsbeſondere iſt auch
das Ver üttern verboten Den rechtsgeſchäftlichen Ver
fügungen ſtehen Verfügungen gleich die im Wege der Zwangs
vollſtreckung oder Arreſtvollziehung erfolgen

8 4 Die Beſitzer von beſchlagnahmten Vorräten ſind be
rechtigt und verpflichtet die zur Erhaltung der Vorräte erforder
lichen Handlungen vorzunehmen Angefangene Transporte dürfen
zu Ende geführt werden Zuläſſig ſind Verkäufe an die Kriegs
Getreide Geſellſchaft m b H beziehungsweiſe an den zuſtändigen
Kommunalverband S ſowie alle Veränderungen und Ver
fügungen die mit Zuſtimmung der Kriegs Getreide Geſellſchaft
m b H beziehungsweiſe des zuſtändigen Kommunalverbandes
erfolgen Veräußerungen eines Kommunalver
bandes an einen anderen Kommunalverband be
dürfen der Genehmigung der höheren Verwaltungsbehörde und
ſind der Reichsverteilungsſtelle S 31 anzuzeigen

Trotz der Beſchlagnahme dürfen
a Unternehmer land wirtſchaftlicher Betriebe zur

Ernährung der Angehörigen ihrer Wirtſchaft einſchließ
lich des Geſindes auf den Kopf und Monat neun Kilogramm Brot
getreide und zur Frühjahrsbeſtellung das erforderliche Sagtgut
verwenden ſtatt eines Kilogramm Brotgetreide können acht
hundert Gramm Mehl verwendet werden Den Angehörigen der
Wirtſchaft ſtehen gleich Naturalberechtigte insbeſondere Alten
teiler und Arbeiter ſoweit ſie kraft ihrer Berechtigung oder als
Lohn Brotgetreide oder Mehl zu beanſpruchen haben

b Unternehmen landwirtſchaftlicher Betriebe und Händler
Saatgetreide für Saatzwecke liefern das nachweislich
aus land wirtſchaftlichen Betrieben ſtammt die ſich in den letzten
zwei Jahren mit dem Verkaufe von Saatgetreide befaßt haben
anderes Saatgetreide darf nur mit Genehmigung der zuſtändigen
Behörde für Saatzwecke geliefert werden

c Mühlen das Getreide ausmahlen das Mehl
fällt unter die Beſchlagnahme zugunſten des Kommunalverbandes
in deſſen Bezirk die Mühle liegt

d Mählen der Marineverwaltung im Februar
1915 das Mehl liefern zu deſſen Lieferung in dieſem Monat
ſie aus einem unregelmäßigen Verwahrungsvertrag oder einem
ähnlichen Vertragsverhältnis verpflichtet ſind

e Händler und Handelsmühlen monatlich Mehl
bis zur Hälfte der vom 1 bis einſchließlich 15 Januar 1915
käuflich gelieferten Mehlmenge veräußern

Bäcker und Konditoren täglich Mehl in einer
Menge die drei Vierteilen des durchſchnittlichen Tagesverbrauchs
vom 1 bis einſchließlich 15 Januar 1915 entſpricht verbacken
die Beſchränkung auf dieſe Menge gilt auch ſoweit ſie beſchlag
nahmefreies Mehl verwenden

g Bäcker im Februar 1915 das Mehl verbacken das zur
Erfüllung ihrer Lieferungsver pflichtungen an
die Heeresverwaltungen oder an die Marineverwaltung
erforderlich iſt

S 5 Die Wirkungen der Beſchlagnahme endigen mit der
Enteignung oder mit den nach S 4 zugelaſſenen Veräußerungen
oder Verwendungen

S 6 Ueber Streitigkeiten die ſich aus der Anwendung
der 88 1 bis 5 ergeben entſcheidet die höhere Verwaltungsbehörde
endgültig

8 7 Wer unbefugt beſchlagnahmte Vorräte
beiſeite ſchafft beſchädigt oder zerſtört verfüttert oder ſonſt ver
kauft kauft oder ein anderes Veräußerungs oder Erwerbsgeſchäft
über ſie abſchließt wird mit Gefängnis bis zu einem Jahre
oder mit Geldſtrafe bis zu zehntauſend Mark beſtraft
Ebenſo wird beſtraft wer die zur Erhaltung der Vorräte erforder
lichen Handlungen pflichtwidrig unterläßt oder wer als Saat
getreide erworbenes Getreide zu anderen Zwecken verwendet oder
wer entgegen der Vorſchrift in S 4 Abſ 4f beſchlagnahmefreies
Mehl verwendet

Anzeigepflicht
8 8 Wer Vorräte der im 8 1 bezeichneten Ari

W Hafer mit Beginn des 1 Februar 1915 in Gewahr
am hat iſt verpflichtet die Vorräte und ihre Eigentümer der
zuſtändigen Behörde anzuzeigen in deren Bezirke die Vorräte
lagern Die Anzeige über Vorräte die ſich zu dieſer Zeit auf dem
Transporte befinden iſt unverzüglich nach dem Empfang von
dem Empfänger zu erſtatten Bei Perſonen deren Vorräte
weniger als einen Doppelzentner betragen beſchränkt ſich die An
zeigepflicht auf die Verſicherung daß bie Vorräte nicht größer
ſind Die Anzeigepflicht erſtreckt ſich nicht auf Vorräte die
im Eigentume der Kriegs Getreide Geſellſchaft m
b H oder der Zentral Einkaufs Geſellſchaft m bS ſtehen Vorräte die als Saatgut 4 Abſ 4 a beanſprucht
werden ſind beſonders anzugeben J

S 9 Die Anzeigen ſind der zuſtändigen Behörde bis zum
5 Februar 1915 einzureichen Die Landeszentralbehörden haben
bis zum 20 Februar 1915 der Reichsverteilungsſtelle ein Ver
zeichnis der vorhandenen Vorräte und der Zahl der unter S 4
Abſ 4 a fallenden Perſonen getrennt nach Kommunalverbänden
einzureichen Jn dem Verzeichnis ſind diejenigen Vorräte ge
ſon dert anzugeben die im Eigentume des Reichs
eines Bundesſtaats oder Elſaß Lothringens
insbeſondere eines Militärfiskus der Marineverwaltung oder der
Zentralſtelle zur Beſchaffung der Heeresverpflegung ſtehen Für
z e peigen ſind die vom Bundesrate feſtgeſtellten Formulare zu

enutzen

s 10 Bäcker Konditoren Händler und Han
delsmühlen die von den Befugniſſen des S 4 Abſ 4 Gebrauch
machen wollen haben zugleich mit der Anzeige nach S 8 anzu
zeigen wieviel Mehl ſie in der Zeit vom 1 bis einſchließlich
15 Januar 1915 als Bäcker oder Konditoren verbacken oder als
Händler oder Handelsmühlen käuflich geliefert haben

s 11 Mühlen Bäcker Konditoren und Händler
die von den Befugniſſen des S 4 Abſ 4 Gebrauch machen haben
nach näherer Beſtimmung der Landeszentralbehörde über die ein
getretenen Veränderungen ihrer Beſtände der zuſtändigen Behörde
Anzeige zu erſtatten

S 12 Die zuſtändige Behörde iſt berechtigt zur Nach
prüfung der Angaben die Vorrats und Betriebsräume des

a zu unterſuchen und ſeine Bücher prüfen zu
aſſen

8 13 Wer die Anzeigen nicht in der geſetzten Friſt erſtattet
oder wer wiſſentlich unrichtige oder unvollſtändige Angaben macht
wird mit Gefängnis bis zu ſechs Monaten oder mit Geld
ſtrafe bis zu fünfzehnhundert Mark beſtraft Gibt ein An
zeigepflichtiger bei Erſtattung der Anzeige Vorräte an die er bei
der Aufnahme der Vorräte vom 1 Dezember 1914 verſchwiegen
e ſo bleibt er von der durch das Verſchweigen verwirkten Strafe
rei

III Enteignung
S 14 Das Eigentum an den beſchlagnahmten

Vorräten geht durch Anordnung der zuſtändigen Behörde auf
die Perſon über zu deren Gunſten die Beſchlagnahme erfolgt iſt

Beantragt der Berechtigte die Uebereignung an eine andere
Perſon ſo iſt das Eigentum auf dieſe zu übertragen ſie iſt in der
Anordnung zu bezeichnen Bei Unternehmern landwirt
ſchaftlicher Betriebe iſt vor der Enteignung feſtzuſtellen
welche Vorräte ſie nach dem Maßſtab des S 4 Abſ 4a für die
Zeit bis zum 1 Auguſt 1915 zur Ernährung und Frühjahrs
beſtellung nötig haben Dieſe Vorräte ſind auszuſondern und von
der Enteignung auszunehmen ſie werden mit der Ausſonderung
von der Beſchlagnahme frei Saatgetreide das nachweis
lich aus land wirtſchaftlichen Betrieben ſtammt die ſich in den
letzten zwei Jahren mit dem Verkaufe von Saatgetreide befaßt
haben iſt gleichfalls auszuſondern und von der Enteignung aus
zunehmen es wird mit der Ausſonderung von der Enteignung frei

8 15 Die Anordnung durch die enteignet wird
kann an den einzelnen Beſitzer oder an alle Beſitzer des Bezirks
oder eines Teiles des Bezirks gerichtet werden im erſteren Falle
geht das Eigentum über ſobald die Anordnung dem Beſitzer zu
geht im letzteren Falle mit Ablauf des Tages nach Ausgabe des
Den Blattes in dem die Anordnung amtlich veröffentlicht
wird

s 16 Der Erwerber hat für die überlaſſenen
Vorräte einen angemeſſenen Preis zu zahlen
Soweit anzeigepflichtige Vorräte nicht angezeigt ſind wird für ſie
kein Preis gezahlt Jn beſonderen Fällen kann die höhere Ver
waltungsbehörde Ausnahmen zulaſſen Bei Gegenſtänden für die
Höchſtpreiſe feſtgeſetzt ſind wird der Uebernahmepreis unter Be
rückſichtigung des zur Zeit der Enteignung geltenden Höchſtpreiſes
ſowie der Güte und Verwertbarkeit der Vorräte von der höheren
Verwaltungsbehörde nach Anhörung von Sachverſtändigen end
gültig feſtgeſetzt Bei Gegenſtänden für die keine Höchſtpreiſe feſt
geſetzt ſind tritt an Stelle des Höchſtpreiſes der Durchſchnitts
preis der in der Zeit vom 1 bis einſchließlich 15 Januar 1915
an dem maßgebenden Marktorte gezahlt iſt Jſt ein Durchſchnitts
preis nicht zu ermitteln ſo ſind die tatſächlich gemachten Auf
wendungen zu berückſichtigen

8 17 Der Beſitzer der enteigneten Vorräte iſt
verpflichtet ſie zu ver wahren und pfleglich zu
behandeln bis der Erwerber ſie in ſeinen Gewahrſam über
nimmt Dem Beſitzer iſt hierfür eine angemeſſene Vergütung zu
gewähren die von der höheren Verwaltungsbehörde endgültig
feſtgeſetzt wird

S 18 Bezieht ſich die Anordnung auf Erzeugniſſe eines
Grundſtücks ſo werden dieſe von der Haftung
für Hypotheken Grundſchulden und Rentenſchulden frei ſoweit ſie nicht vor dem 1 Februar 1915 zugunſten
des Gläubigers in Beſchlag genommen worden ſind

S 19 Ueber Streitigkeiten die ſich bei dem Ent
eignungsverfahren ergeben entſcheidet endgültig die höhere Ver
waltungsbehörde

S 20 Wer der Verpflichtung des S 17 enteignete Vorräte zu
verwahren und pfleglich zu behandeln zuwiderhandelt wird mit
Gefängnis bis zu einem Jahr oder mit Geldſtrafe bis
zu zehntauſend Mark beſtraft

IV Sondervorſchriften für unausgedroſchenes
Getreide

S 21 Bei unausgedroſchenem Getreide erſtrecken
ſich Beſchlagnahme und Enteignung auch auf den Halm Mit
dem Ausdreſchen wird das Stroh von der Beſchlagnahme frei
Wird erſt nach der Enteignung ausgedroſchen ſo fällt das Eigen
tum an Stroh an den bisherigen Eigentümer zurück ſobald das
Getreide ausgedroſchen iſt

S8 22 Der Beſitzer iſt durch die Beſchlagnahme oder die Ent
eignung nicht gehindert das Getreide auszudreſchen

8 23 Die zuſtändige Behörde kann auf Antrag desijenigen zu
deſſen Gunſten beſchlagnahmt oder enteignet iſt beſtimmen daß
das Getreide von dem Beſitzer mit den Mitteln ſeines landwirt
ſchaftlichen Betriebes binnen einer zu beſtimmenden Friſt aus
gedroſchen wird Kommt der Vervpflichtete dem Verlangen
nicht nach ſo kann die zuſtändige Behörde das Ausdreſchen auf
deſſen Koſten durch einen Dritten vornehmen laſſen er Ver
pflichtete hat die Vornahme in ſeinen Wirtſchaftsräumen und mit
den Mitteln ſeines Betriebs zu geſtatten

s 24 Der Uebernabhmepreis iſt gemäß S 16 feſtzu
ſetzen nachdem das Getreide ausgedroſchen iſt

8 25 Ueber Streitigkeiten die ſich aus der An
wendung der 88 21 bis 24 ergehen entſcheidet endgültig die
höhere Verwaltungsbehörde

V Verhältnis der Kriegs Getreide Geſell
ſchaft m b H zu den Kommunalverbänden
8 26 Die Kriegs Getreide Geſellſchaft m b

S iſt verpflichtet
a Getreide das in ihrem Eigentume ſteht oder zu ihren

Gunſten beſchlagnahmt iſt dem Kommunalverband in
deſſen Bezirk es ſich befindet auf ſein Verlangen bis zur Höhe
des auf ihn entfallenden Bedarfsanteils S 32 zu übereignen
oder die Enteignung zu ſeinen Gunſten herbeizuführen

b auf Verlangen eines Kommunalverbandes das für dieſen
beſchlagnahmte Mehl ſoweit es nach Güte Menge und Lagerung
den Lombard bedingungen der Darlehnskaſſe Ber
lin genügt zu übernehmen ſowie für den Verkauf des
beſchlagnahmten Mehls bemüht zu ſein

c auf Wunſch eines Kommunalverbandes das Getreide das
ſich mit Beginn des 1 Februar 1915 in ſeinem Bezirke befindet
nach Möglichkeit dort bis zur Höhe des auf ihn entfallenden Be
darfsanteils 8 32 zu belaſſen und zum Ausmahlen die Mühlen
des Bezirks heranzuziehen

VI Mahlpflicht und Regelung des Mehlverkehrs
8 27 Die Mühlen haben das Getreide zu mahlen

das die Kriegs Getreide Geſellſchaft m b die Zentral Ein
kaufs Geſellſchaft m b H oder der Kommunalverband in deſſen
Bezirke ſie liegen ihnen zuweiſt Die höhere Verwaltungsbehörde
ſetzt erforderlichenfalls einen angemeſſenen Mahllohn
feſt die Entſcheidung iſt endgültig

S 28 Die Mühlen dürfen Mehl das in ihrem Eigentume
ſteht nur an die Kriegs Getreide Geſellſchaft m
b S oder an Kommunalverbände abgeben Dies gilt
nicht für die nach S 4 Abſ 4d und s zugelaſſenen Lieferungen
Die Kriegs Getreide Geſellſchaft m b H darf
Mehl nur an Kommunalverbände an die Heeres
verwaltungen oder die Marineverwaltung abgeben Der Uebernahmepreis iſt erforderlichenfalls bei der
Abgabe an Kommunalverbände an die Heeresverwaltungen oder
an die Marineverwaltung unter Berückſichtigung des Einſtands
preiſes und des Mahllohnes S 27 im Falle des Abſ 1 von der
höheren Verwaltungsbehörde in deren Bezirke die Mühle liegt
im Falle des Abſ 2 von dem Reichskanzler endgültig feſtzuſetzen

s 29 Beim Ausmahlen von Getreide das unter die Be
ſchlagnahme fällt oder das eine Mühle von der Kriegs Getreide
Geſellſchaft m b H oder von einem Kommunalverband erhalten
hat iſt die Mühle verpflichtet die entſallende Kleie ſo
weit ſie in ihrem Eigentume ſteht an die vom Reichskanzler zu
beſtimmenden Stellen abzugeben Hat die Mühle das Getreide
von einem Kommunalverband erhalten ſo hat ſie auf Verlangen
des Kommunalverbandes die Kleie an ihn abzugeben Der Preis
wird unter Berückſichtigung des Höchſtpreiſes ſowie der Güte der
Kleie von der höheren Verwaltungsbehörde in deren Bezirke die
Mühle liegt nach Anhörung von Sachverſtändigen endgültig feſt
geſetzt

S 30 Wer der Vorſchrift des S 27 Abſ 1 zuwiderhandelt
oder wer entgegen den Vorſchriften der 88 28 29 ſoweit ſie für
Mühlen gelten Mehl oder Kleie abgibt wird mit Gefängnis
bis zu ſechs Monaten oder mit Geldſtrafe bis zu fünfzehn
hundert Mark beſtraft

VII Verbrauchsregelung
S 31 Unter der Bezeichnung Reichsverteilungsſtelle wird eine Behörde gebildet Die Be

hörde beſteht aus ſechzehn Bevollmächtigten zum Bundesrat und
zwar außer dem Vorſitzenden aus vier Königlich Preußiſchen zwei
Königlich Bayeriſchen einem Königlich Sächſiſchen einem König
lich Württembergiſchen einem Großherzoglich Badiſchen einem
Großherzoglich Heſſiſchen einem Großhberzoglich Mecklenburg
Schwerinſchen einem Großhberzoglich Sächſiſchen einem Herzoglich
Anhaltiſchen einem Hanſeatiſchen und einem Elſaß Lothringiſchen
Bevollmächtigten Außerdem gehören ihr je ein Vertreter des
Deutſchen Landwirtſchaftsrats des Deutſchen Handelstags und
des Deutſchen Städtetags an Der Reichskanzler erläßt die
näheren Beſtimmungen

s 32 Die Reichsverteilungsſtelle hat die Auf
gabe mit Hilfe der Kriegs Getreide Geſellſchaft m b H für die
Verteilung der vorhandenen Vorräte über das
Reich für die Zeit bis zur nächſten Ernte nach den
vom Bundesrat aufzuſtellenden Grundſätzen zu ſorgen

S 33 Die Kommunalverbände haben auf Erfordern der
Reichsverteilungsſtelle Auskunft zu geben und überſchüſſige
Mehlvorräte an die von ihr bezeichneten Stellen abzugeben

S 34 Die Kommunalverbände haben den Ver
brauch der Vorräte in ihrem Bezirke zu regeln
insbeſondere die Verteilung von Mehl an Bäcker Konditoren und
Kleinhändler vorzunehmen Dabei darf nicht mehr abgegeben
werden als die von der Reichsverteilungsſtelle für den betreffen
den Zeitraum feſtgeſetzte Menge

S 35 Die Kommunalverbände können den Gemeinden die
Regelung des Verbrauchs 34 für den Bezirk der Gemeinden
übertragen

Gemeinden die nach der letzten Volkszählung mehr als zehn
tauſend Einwohner hatten können die Uebertragung verlangen

S 36 Die Kommunalverbände oder die Ge
meinden denen die Regelung ihres Verbrauchs übertragen iſt
können zu dieſem Zwecke insbeſondere

a anordnen daß nur Einheitsbrote
dürfen

b das Bereiten von Kuchen verbieten oder einſchränken
e das Durchmahlen des Getreides auch in ſolchen Mühlen ge

ſtatten die das geſetzliche Ausmahlverhältnis
nicht erreichen aber wenigſtens bis zu fünfundſiebzig vom
Hundert durchmahlen können in dieſen Fällen ſind ſie be
fugt das Ausmahlverhältnis entſprechend feſtzuſetzen

a4 die Abgabe und die Entnahme von Brot und Mehl auf be
timmte Mengen Abgebeſtellen und Zeiten ſowie in anderer

eiſe beſchränken
e Händlern Bäckern und Konditoren die Ab

gabe von Brot und Mehl außerhalb des Be
zirks ihrer gewerblichen Niederlaſſung pver
bieten oder beſchränken

S 37 Die Landeszentralbehörden oder die von
ihnen beſtimmten höheren Verwaltungsbehörden können die Art
der Regelung S8 34 bis 36 40 vorſchreiben

S 38 Zur Durchführung dieſer Maßnahmen ſollen in den
Kommunalverbänden und den Gemeinden denen die Regelung

bereitet werden

ihres Verbrauches übertragen iſt beſondere Ausſchüſſe gebildet
werden
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BVerbraucht ein Kommunalverband innerhalb einesmere wen als die r r dieſe Zeit zugeteilte a

fo hat chaft mv ein e ken des reiſes der erſparten
Menge zu vergüten der Kommunalverband hat die er
ſparte Menge der KriegsGetreide Geſellſchaft m b S u
fügung zu ſtellen a vergüteten Beträge ſind für die Volkser
nähbrun verwendenb J Die Kommungalperbände oder die Ge
meinden denen die Regelung ihres Verbrauches übertragen
iſt haben den Preis für das von ihnen abgegebene Mebl feſt
zuſetzen Etwaige Ueberſchüſſe ſind für die Volksernährung zu
verwenden

S 41 Die Kommunalverbände oder die Gemeinden denen
die Regelung ihres Verbrauches übertragen iſt können in ihrem
Vezirke Lagerräume für die Lagerung der Vorräte in Anſpruch nehmen Die Vergütung ſetzt die höhere Ver
waltungsbehörde endgültig feſts Die Landeszentre ehörden lönnen Beſtimmungen über
das Verfahren beim Erlaß der Anordnungen treffen Dieſe Be
ſtimmungen können von den Landesgeſetzen abweichen

S 43 Ueber Streitigkeiten die bei der Verbrauchs
regelung 34 bis 41 entſtehen entſcheidet die höhere Ver
waltungsbehörde endgültigu Wer per Kwechnugger zuwiderhandelt die ein Kom

munalverband oder eine Gemeinde der die Regelung ihres Ver
brauches übertragen iſt zur Durchführung dieſer Maßnahmen er
laſſen hat wird mit Gefängnis bis zu ſechs Monaten oder mit
Geldſtrafe bis zu fünfzehnhundert Mark beſtraft

VIII Ausländiſches Getreide und Mehl
s 45 Die w dieſer Verordnung beziehen ſich nicht

auf Getreide und Mehl die nach dem 31 Januar 1915 aus dem
Ausland eingeführt werden Das aus dem Ausland eingeführte
Getreide und Mehl darf von dem Einführenden nur an die
KriegsGetreide Geſellſchaft m b an die Zentral Einkaufs
Geſellſchaft m b H oder an Kommunalverbände abgegeben
werden

IX Ausführungsbeſtimmungen
S 46 Die Landeszentralbehörden erlaſſen die erforderlichen

Ausführungsbeſtimmungen Sie können beſondere Vermittelungs
ſtellen errichten denen die Unterverteilung und Bedarfsregelung
in ihrem Bezirk obliegt

S 47 Wer den von den Landeszentralbehörden erlaſſenen
Ausführungsbeſtimmungen zuwiderhandelt wird mit Gefängnis
bis zu ſechs Monaten oder mit Geldſtrafe bis zu fünfzehnhundert
Mark beſtraft

S 48 Die Landeszentralbehörden beſtimmen wer als Kom
munalverband als Gemeinde als zuſtändige Behörde und als
höhere Verwaltungsbehörde im Sinne dieſer Verordnung anzu
ſehen iſt

J Uebergangsvorſchriften
S 49 Die Abgabe von Weizen Roggen Hafer

und Gerſtenmehl im geſchäftlichen Verkehr iſt in
der Zeit vom Beginne des 26 Januar bis zum Ablauf des 31
Januar 1915 verboten Nicht verboten ſind Lieferungen an Be
börden öffentliche und gemeinnützige Anſtalten Händler Bäcker
und Konditoren

8 50 Wer der Vorſchrift des S 49 zuwider Mehl abgibt oder
erwirbt wird mit Gefängnis bis zu ſechs Monaten oder mit Geld
ſtrafe bis zu fünfzehnhundert Mark beſtraft

Bis zur Durchführung der Verbrauchs
regelung durch die Reichsverteilungsſtelle können im Falle
dringenden Bedarfs die Landeszentralbehörden oder die
von ihnen bezeichneten Behörden die Uebereignung von Mehl aus
Dem Bezirk eines Kommunalverbandes an einen anderen Kom
munalverband anerdnen Gehören die Kommunalverbände ver
ſchiedenen Bundesſtaaten an ſo hat der Reichskanzler die gleiche
Befugnis der ſich zuvor mit den beteiligten Landeszentralbe
hörden ins Benehmen zu ſetzen hat Die übereigneten Mengen
ſind der Reichsverteilungsſtelle anzueignen

XI Zwangsbefugnis
S 52 Die zuſtändige Behörde kann Geſchäfte ſchließen deren

Jnhaber oder Betriebsleiter ſich in Befolgung der Pflichten un
zuverläſſig zeigen die ihnen durch dieſe Verordnung oder die
dazu erlaſſenen Ausführungsbeſtimmungen auferlegt ſind Gegen
die Verfügung iſt Beſchwerde zuläſſig ſie hat keine auf
ſchiebende Wirkung Ueber die Beſchwerde entſcheidet die
höhere Verwaltungsbehörde endgültig

II Schlußvorſchrifts 53 Dieſe Verordnung tritt mit dem Tage
der Verkündigung in Kraft Der Reichskanzler be
ſtimmt mit welchem Tage die Vorſchrift des S 29 Abſ 1 in Kraft
tritt Der Reichskanzler beſtimmt den Zeitpunkt des Außerkraft
tretens dieſer Verordnung

Berlin den 25 Januar 1915
Der Stellvertreter des Reichskanzlers

Delbrück

Bekanntmachung über die Sicherftellung
von Fleiſchvorräten

Vom 25 Januar 1915
Der Bundesrat hat auf Grund des S 3 des Geſetzes über die

Ermächtigung des Bundesrats betreffend die wirtſchaftlichen Maß
nahmen uſw vom 4 Auguſt 1914 Reichsgeſetzbl S 327 fol
gende Verordnung erlaſſen

s 1 Die Städte und Landgemeinden mit mehr
als fünftauſend Einwohnern ſind verpflichtet
zur Verſorgung der Bevölkerung mit Fleiſ
Dauerwaren zu beſchaffen und ihre Aufbewahrung ſicherzu
ſtellen Die zuſtändige Behörde beſtimmt den Umfang und die
Art des zu beſ affenden Bedarfes

s 2 Zur Erfüllung dieſer Verpflichtung kann den Gemeinden
oder einem Dritten das Eigentum an Schweinen von der
zuſtändigen Behörde übertragen werden

chweine die auf Grund von Mäſtungsverträgen zum Mäſten
und an Behörden an Gemeinden oder an die Zentral Einkaufs
Geſellſchaft m b H in Berlin zu liefern ſind unterliegen der
Enteignung nicht

Auf das Verfahren finden die Vorſchriften des S 2 des Ge
ſetzes betreffend Höchſtpreiſe in der Faſſung der Bekanntmachung
des Reichskanzlers vom 17 Dezember 1914 Reichsgeſetzbl S 516
entſprechende Anwendung mit der Maßgabe daß der Uebernahme
preis unter Berückſichtigung des Marktpreiſes feſtgeſetzt wird

Die Feſtſetzung erfolgt endgültig durch ein Schiedsgericht von
drei Mitgliedern Die höhere Verwaltungsbehörde ernennt den
Vorſitzenden und die Beiſitzer und zwar je einen auf Vorſchlag
der amtlichen Vertretungen des Handels und der Landwirtſchaft

8 3 Als Marktpreis gilt die amtliche Preisfeſtſtellung
des Schlachtviehmarktes der von der Landeszentralbehörde für den
Abnahmeort als maßgebend beſtimmt wird nach dem Durchſchnitt
der beiden letzten Hauptmarkttage vor dem Eigentumsübergange

Abnahmeort im Sinne dieſer Verordnung iſt der Ort bis zu
m der Verkäufer die Koſten der rung trägt

S 4 Die Landeszentralbehörden erlaſſen die Beſtimmungen
zur Ausführung dieſer Verordnung

8 5 Dieſe mit dem Tage der Verkündigung
l za Der Reichskan mit den Zeitpunkt des Auber
rafttretens

Berlin den 25 Januar 1915
Der Stellvertreter des Reichskanzlers

Delbrück

einen Vorrat an

Kriegs Getreide Geſellſchaft in Verbindung zu ſetzen

AusführungsAnweiſung
sfübhrungs Anweiſung über die Regelungdes Zek 4f Brotgetreide und Mehl vom 25 Januar 1915

timmtbeſt 1 Beſchlagnahme
Zu 5 1 Kommunalverbände im Sinne der Bundesratsver

ordnung ſind die Stadt und Landkreiſe Höhere Verwaltungs
behörde iſt der Regierungsbezirk für Berlin der Oberpräſident

Zu S 20 Die Vorſchrift bezieht ſich auf die in einem Haus
halt oder Betriebe vorhandenen Vorräte

Zu S 4 Die in F 1 bezeichneten Getreideporräte
ſind zugunſten der Kriegs Getreibe Geſellchaft beſchlagnahmt Es iſt darauf binzuwirken daß dieVeſiter den Verkauf an die Kriegs Getreide Geſellſchaft vor
nehmen

Zu a Naturalberechtigte Altenteiler Depu
tanten uſw haben nicht die ihnen vertragsmäßbig
zuſtehen de Menge von Brotkorn oder Mehl zu
beanſpruchen ſondern höchſtens 9 Kilogramm
Brotgetreide für den Kopf und Monat und ſtatt je eines
Kilogramm Brotgetreide 800 Gramm Mehl Soweit die bis zum
1 April 1915 fälligen Naturalbezüge bereits ausgehändigt ſinddürfen die Unternehmer land wirtſchaftlicher Betriebe nur die nach

dem 1 April fälligen Korn und Mehlmengen entnehmen und bei
der Enteignung vergl S 14 Abſ 3 ausſondern

Zu Der Nachweis daß das Saatgetreide aus landwirt
ſchaftlichen Betrieben ſtammt die ſich in den letzten zwei Jahren
mit dem Vertriebe von Saatgetreide befaßt haben iſt erforder
lichenfalls durch Vorlage des Frachtbriefes der Rechnung eines
Zeugniſſes der Landwirtſchaftskammer oder ähnlicher Beweis
mittel zu erbringen

Zu S 6 Streitigkeiten die ſich aus der Anwendung der
S 1 bis 5 ergeben hat der Landrat in Stadtkreiſen der Ge
meindevorſtand zu entſcheiden Auf Beſchwerde entſcheidet der
Regierungspräſident in Berlin der Oberpräſident endgültig

Zu 8 7 Zu den im s 7 verbotenen Handlungen
Tirt auch die Verfütterung der im 8 1 bezeichneten Vor
räte

Die Ortsbehörden haben dies öffentlich bekannt zu machen
die Ortspolizeibehörden haben für eine ſtrenge Ueber
wachung der Verbote zu ſorgen Die Gerichte werden für eine
ſchnelle Erledigung der erſtatteten Strafanzeigen ſorgen

II Durchführung der Anzeigevflicht
Zu S 8 Die Vordrucke für die Anzeigen gehen den Gemeinde

vorſtänden der Stadttreiſe und den Landräten dieſen zur ſo
fortigen Verteilung an die Ortsbehörden unmittelbar zu ſie be
dürfen keiner Erläuterung Die Ortsbehörden haben öffentlich
bekannt zu machen daß alle Eintragungen in den Vordrucken nur
in Zentnern erfolgen dürfen Jm Eigentum der Kriegs Getreide
Geſellſchaft ſtehen lediglich ſolche Vorräte die bereits vor dem 1
Februar 1915 von einem Vertreter der Kriegs Getreide Geſellſchaft
abgenomm en ſind Vorräte die noch nicht abgenommen ſind
hat der Beſitzer anzuzeigen

Zu S 9 Die Anzeigen ſind bis zum 5 Februar 1915 dem Ge
meinde Guts vorſteher zu erſtatten Der Gemeindevorſtand kann
falls die Seelenzahl oder die zerſtreute Lage des Ortes dies er
forderlich macht Meldebezirke und für dieſe beſondere Melde
ſtellen einrichten Er kann auch wie bei der Vornahme von Zäh
lungen die Anzeigeformulare austragen und abholen laſſen und
die Zähler mit der Unterſtützung der Anzeigepflichtigen bei der
Ausfüllung der Vordrucke beauftragen

Wer keinen Vordruck erhalten hat hat dies dem Gemeindevor
ſtande oder der Meldeſtelle anzuzeigen Von den Lehrern und
allen Beamten deren Befreiung vom Dienſte in den Aufnahme
tagen möglich iſt wird erwartet daß ſie ſich dem Gemeindevor
ſtande zur Durchführung dieſer vaterländiſchen Aufgabe zur Ver
fügung ſtellen

Die Formulare für die Zuſammenſtellung und Aufrecht
erhaltung der Anzeigen werden den Gemeindevorſtänden der
Stadtkreiſe und den Landräten zur Verteilung überſandt

Als Bezirks Orts und Kreisliſten dürfen nur dieſe For
mulare verwandt werden

Zu S 10 Zur Anzeige der verbackenen Vorräte
ſind auch die mit Hotels Gaſt und Schankwirtſchaften
h Gewerbebetrieben verbundenen Bäckereien ver
pflichtet

Zu S 11 Die Anzeigen ſind am 10 und 20 jeden Monats
erſtmalig am 10 Februar an den Gemeindevorſtand oder die von
ihm beſtimmte Meldeſtelle zu erſtatten Der Gemeindevorſtand
lann ein Anzeigeformular vorſchreiben

Zu S 12 Zur Vornahme der Nachprüfung hat der Gemeinde
vorſtand Sachverſtändige zu beſtellen Ehrenamtliche Berufung
nach Anhörung der Jnnungen wird empfohlen

Zu S 13 Strenge Ueberwachung der Vorſchrift wird den
Ortspolizeibehörden zur beſonderen Pflicht gemacht Zu dieſem
Zwecke hat ihnen der Gemeindevorſtand die Anzeigen zugänglich
zu machen Auf die Bemerkung zu S 7 wird verwieſen Unab
bängig von der Beſtrafung tritt gemäß 8 16 die Fort
nahme der bei der Anzeige nicht angegebenen Vorräte zu
gunſten des Kommunalverbandes ein ohne Ent
ſchädigung für die bisherigen Eigentümer

Die Ge meindevorſtände haben dieſe Beſtimmung beſonders
bekannt zu machen mit dem Hinweiſe daß ein Anzeigepflichtiger
der am 1 Dezember 1914 Vorräte verſchwiegen hat ſtraffrei
bleibt wenn er ſie jetzt richtig angibt

III Enteignung
Zu 8 14 Die Anordnung welche den Eigentumsübergang be

wirkt erläßt der Landrat in Stadtkreiſen der Gemeindevorſtand
und zwar ſoweit es ſich um Getreide handelt auf Antrag der

KriegsGetreide Geſellſchaft Wegen der Ausſonderung der für
die Ernährung und Frübijahrsbeſtellung für die Unternehmer
land wirtſchaftlicher Betriebe erforderlichen Vorräte wird auf die
Ausführungsvorſchrift zu S 4a verwieſen Vei Ausſonderung des
Saatgutes iſt die etwa bevorſtehende nehrung der Anbau

durch Einſchränkung des Zuckerrübenbaues im Einzelfalle
zu berückſichtigen

Zu 15 Die Kriegs Getreide Geſellſchaft wird den Land
räten neue Vordrucke für die Enteignung der Vorräte einzelner
Beſitzer und ganzer Bezirke überſenden

Zu 5 16 Wegen des Uebernahmepreiſes wird auf
die Artikel 12 bis 14 der Ausführungsanweiſung vom 23 Dezember
1914 verwieſen Als Marktort im Sinne des letzten Abſatzes im
S 16 iſt der Ort zu verſtehen deſſen Preisfeſtſtellung bisher die
Grundlage für die Preisbildung geweſen iſt

Zu S 17 Auch nach der Anordnung welche den Eigentums
übergang ausſpricht vergl 5 14 iſt der Beſitzer zur Verwah
rung und Pflege der Vorräte verpflichtet und dafür haftbar
vergl S 4 Abſ 1 und S 190

V Sondervorſchriften für unausgedroſchenes
Getreide

Zu S 23 Zuſtändige Behörde im Sinne des 23 iſt der
Landrat in Stadtkreiſen der Gemeindevorſtand Auf Artikel 9 der
Ausführungsanweiſung vom 23 Dezember 1914 wird verwieſen

V Verhältnis der Kriegs Getreide Geſellſchaft
m b H zu den Kommunalverbänden

Zu S 26 a Stadt und Landkreiſe weich die Verſorgung
ihrer Gemeinden mit Brotgetreide in eigene Verwaltung über
nehmen wollen haben ſich wegen der Bezahlung oder Kredi
tierung der ihnen zu übereignenden Kornvorräte mit der

u Für ländliche Kreiſe bietet dieſe Regelung die Möglichkeit den Brotkorn
bedarf auch desienigen Teiles der Bevölkerung welchem keine
eigenen Getreidevorräte belaſſen ſind innerhalb des Kreiſes aus
mahlen zu laſſen und den Vertrieh der hierbei gewonnenen Kleie
innerhalb des Kreiſes zu regeln

eigen die für einen Kommunalverband beſchlagnahmen rege ſeinen Bedarfsanteil ſo emp
fiehlt es ſich ihre r du den Beſitzer an einen
anderen Kommunalverband gemäß S 1 Abſ 3 zu veranlaſſen Die
KriegsGetreide Geſellſchaft wird bei der Vermittlung ſolcher Ver
iäufe behilflich ſein Die Uebernahme durch die Kriegs Getreide

t kann nur bei Mehl erfolgen welches lombardfähig ge
lagert iſtVI Mahlpflicht und Regelung des Mahlverkebrs

Zu S 27 Soweit der Mabllohn vertraglich vereinbart iſt
kommt eine Feſtſetzung durch die Behörde nicht in Frage

Zu S 28 Die Vorſchrift des S 28 bezieht ſich nicht auf die
nach h Saſſe Vermahlung der nach S 4 und 14

n Landwirten belaſſenen VorräteZu S 29 Die Pro für eine dem Bederfe der Vieh
haltung entſprechende Verteilung der Kleie bleibt be
ſonderer Anordnung vorbehalten deren Erlaß nach Feſtſtellung
der Vorräte zu erwarten iſt

VII Verbrauchsregelung
Zu S 31 Die Reichsverteilungsſtelle hat ihren

Sitz in Berlin W 10 Lützow Ufer Nr 8 Vorſitzender iſt der
Präſident des Kaiſerlichen Statiſtiſchen Amtes Delbrück

Zu S 36 a Sowohl für Roggen wie für Weizenbrot
kann eine beſtimmte Form und ein beſtimmtes Gewicht
Einheitsbrot vorgeſchrieben werden

b Das Backen von Kuchen kann ſowobl auf be
ſtimmte Mengen und Arten wie auf beſtimmte Tage
beſchränkt werden

o Die Beſtimmung ermöglicht eine weitergehende Berück
ſichtigung der kleinen Mühlen und eine größere Kleieproduktion
bewirkt aber eine entſprechende Verringerung des Brotkornvor
rats

4 Der Kommunalverband und die von ihm mit der Unter
verteilung der Mehlvorräte betrauten Gemeinden ſind dafür ver
antwortlich daß eine gleichmäßige Befriedigung des
Bedarfs an Brotfüraklle Kreiſe der Bevölkerung
geſichert wird Die Form in der dies geſchieht bleibt ihnen
überlaſſen Jm allgemeinen darf erwartet werden daß ſich dies
Ziel ohne weitergehende Veſchränkung des Verkehrs wird er
reichen laſſen Sollte dies an einzelnen Orten nicht der Fall
ſein ſo muß von der im S 36 d gegebenen Ermächtigung Gebrauch
gemacht werden Es kann z B vorgeſchrieben werden daß
BVrot nur gegen Vorlegung eines von der Polizei
behörde auszuſtellenden Ausweiſes Brotkarte
in der auf dieſer Karte für zuläſſig erklärten Menge auf eine be
ſtimmte Zeit verabfolgt werden darf

Zu S 37 Erweiſen ſich die Anordnungen eines Kommunal
verbandes oder einer Gemeinde gemäß S 36 als unzureichend ſo
tann der Regierungspräſident in Berlin der Oberpräſident eine
andere Regelung vorſchreiben SZu S 38 Der Ausſchuß wird vom Kreisausſchuß in Stadt
kreiſen vom Gemeindevorſtande gewählt Soweit der Kommiſſion
Entſcheidungen insbeſondere die Befugnis ſelbſtändiger Anord
nungen übertragen werden ſoll bedürfen die hierauf bezüglichen
Beſchlüſſe des Kreisausſchuſſes oder Gemeindevorſtandes der Ge
nehmigung der Kommunalaufſichtsbehörde Jn großen Gemeinden
können Unterkommiſſionen gebildet werden

Zu S 42 Anordnungen im Sinne der 88 34 bis 36 werden in
den Landkreiſen vom Kreisausſchuß in den Gemeinden vom Ge
meindevorſtande erlaſſen Sie bedürfen der Genehmigung der
Kommunalaufſichtsbehörde

VIII Ausländiſches Getreide und Mebhl
IX Ausführungsbeſtimmungen

Zu S 46 Dieſe Ausführungsanweiſung tritt
mit dem Tage ihrer Verkündigung in Kraft

X Uebergangsvorſchriften
Zu S 49 Das Verkaufsverbot für Mehl in der

Zeitvom Beginndes26 Januarbis zum 31 Januar
1915 ſoll einer un wirtſchaftlichen und unver
nünftigen Aufſtapelung von Mehlvorräten in den
privaten Haushaltungen vorbeugen Die Polizeibehörden haben
ſeine Durchführung der ihnen bereits erteilten Weiſung gemäß
durchzuführen und nötigenfalls von der ihnen im S 47 der Ver
ordnung erteilten Ermächtigung unnachſichtlich Gebrauch zu
machen

XI Zwangsbefugnis
Zu S 52 Die Schließung der Geſchäfte kann von

der Ortspolizeibehörde angeordnet werden Dieſe Befugnis
nicht auf die im S 45 genannten Tage beſchränkt ſie beſteht viel
mehr gegenüber unzuverläſſigen Geſchäftsinhabern für die ganze
Geltungsdauer der Verordnung

Berlin den 25 Januar 1915
Der Miniſter für Handel und Gewerbe Sydo w

Der Miniſter für Landwirtſchaft Domänen und Forſten
Freiherr von Schorlemer
Der Finanzminiſter Lentze

Der Miniſter des Jnnern von Loebell

Anordnurg betreffend Verbot des vorzeitigen
Schlachtens von Sauen

Auf Grund des S 1 der Bekanntmachung des Stellvertreters
des Reichskanzlers betreffend das Schlachten von Schweinen und
Kälbern vom 19 Dezember 1914 Reichs Geſetzbl S 536 wird
folgendes beſtimmt 41

Das Schlachten von ſichtbar trächtigen Sauen iſt verboten
8 2

Das Verbot findet keine Anwendung auf Schlachtungen die
geſchehen weil zu befürchten iſt daß das Tier an einer Erkrankung
verenden werde oder weil es infolge eines Unglücksfalles ſofort
etötet werden muß Solche Schlachtungen ſind jedoch der für dens lachtungsort zuſtändigen Ortspolizeibehörde ſpäteſtens inner

b dreier Tage nach dem Schlachten anzuzeigen
Ferner findet das Verbot keine Anwendung auf das aus dem

Auslande eingeführte Schlachtvieh
8 3

Zuwiderhandlungen gegen dieſe Anordnung werden gemäß
s 2 der eingangs erwähnten Bekanntmachung mit Geldſtrafe bis
zu 150 Mark oder mit Haft beſtraft

8 4
Dieſe Anordnung tritt mit dem Tage ihrer Veröffentlichung

im Deutſchen Reichs und Preußiſchen Staatsanzeiger in Kraft
Die Anordnung betreffend Verbot des vorzeitigen Schlachtens

von Sauen vom 6 Oktober 1914 wird aufgehoben
Berlin den 23 Dezember 1914
Der Miniſter für Landwirtſchaft Domänen und Forſten

Jn Vertretung Küſter
Vekanntmachung

Nach den zu der Bekanntmachung des ſtellvertretenden komman
dierenden Generals vom 1 Dezember 1914 gegebenen Ausfüh
rungsbeſtimmungen vom gleichen Tage abgedruckt in der
Halliſchen Allgemeinen Zeitung vom 3 Dezember 1914 Nr 284

ſind ſämtliche e ä um 12 Uhr nachts zu ren Zu
widerhandlungen gegen dieſe Vorſchrift werden auf Grund des
9 9b des preußiſchen Geſetzes über den Belagerungszuſtand vom
4 Juni 1851 mit Gefängnis bis zu einem Jahre beſtraft

Zur Warnung vor den Folgen der Ueberſchreitung der Polizei
ſtunde werden die Jnhaber und Beſucher von Wirtſchaften auf die
Befolgung dieſer Vorſchriften erneut bingewieſen

Halle den 28 Januar 1915 Die Polizeiverwaltung

11
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